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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §39 Abs2;

AVG §45 Abs2;

SHG NÖ 1974 §10;

SHG NÖ 1974 §9;

Rechtssatz

Daß der Hilfsbedürftige vor seiner Antragstellung während der ersten Hälfte des Jahres weder einer Beschäftigung

nachgegangen ist noch (beim Arbeitsamt) arbeitssuchend gemeldet war, gestattet noch keinen Schluß auf die

mangelnde Arbeitswilligkeit des Hilfsbedürftigen auch nach seiner Antragstellung. Behauptet der Hilfsbedürftige im

Verwaltungsverfahren ausdrücklich bereit zu sein, seine Arbeitskraft im Rahmen des ihm Zumutbaren einzusetzen, hat

die belangte Behörde ihm nicht nur die erwähnten Umstände vorzuhalten, sondern ihn auch - gegebenenfalls - als

Nachweis seiner Arbeitswilligkeit zur Meldung beim Arbeitsamt bzw zu näheren Darlegungen aufzufordern, in welcher

Weise er - seiner AuCassung nach - seine Arbeitswilligkeit in einem gewissen zeitlichen Zusammenhang mit der

Antragstellung nach außen erkennbar zum Ausdruck gebracht hat. Kommt der Hilfsbedürftige dieser AuCorderung

nicht nach, ist die belangte Behörde zur Annahme berechtigt, daß er seine Arbeitskraft nicht eingesetzt hat und dies

auch weiterhin nicht beabsichtigt, dh nicht arbeitswillig ist.
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